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Norm

PVG §41 Abs4

Schlagworte

Zuständigkeit PVAB bei Beschwerden gegen Organ des DG

Rechtssatz

Die allfällige Verletzung von geltenden Weisungen durch den DL ist im gegenständlichen Beschwerdeverfahren ohne

rechtliche Relevanz, weil sich die Zuständigkeit der PVAB gemäß § 41 Abs. 4 PVG ausschließlich auf die Prüfung der

Verletzung von Bestimmungen des PVG („dieses Bundesgesetzes“) bezieht.
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